
  06.03.1984 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

06.03.1984 

Geschäftszahl 

83/14/0107 

Rechtssatz 

Dem Quellenstaat kommt auch die Erfassung von positiven wie negativen Einkünften (Betriebsausgaben) zu, die 
vor und nach Eröffnung eines Betriebes (einer Betriebsstätte) anfallen. 


